KOMMUNALE
KRIMINAL
PRAVENTION

GEMEINSAM. SICHER. BODENSEEKREIS.

Forderrichtlinien des Vereins
yKommunale Kriminalpravention Bodenseekreis e. V.“

Der Vorstand des Vereins ,Kommunale Kriminalpravention Bodenseekreis e. V.” hat in seiner
Sitzung am 3. Juli 2025 folgende Forderrichtlinien beschlossen:
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Praambel

Der Verein Kommunale Kriminalpravention Bodenseekreis e. V. verfolgt ausschlieflich
und unmittelbar gemeinnitzige Zwecke. Zweck des Vereins ist die Initiierung und
Koordinierung  sowie die organisatorische und finanzielle  Forderung
kriminalpraventiver MaRBnahmen und Projekte in den Stadten und Gemeinden des
Bodenseekreises. Der Verein sieht in der kriminalpraventiven Arbeit eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zur Starkung und Sicherung des Gemeinwohls.
Insofern will der Verein auch die Zusammenarbeit aller in der Kriminalitatsvorbeugung
tatigen Personen, Organisationen und Institutionen férdern.
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I. Allgemeine Bestimmungen

§1
Geltungsbereich

Diese Forderrichtlinien gelten fiir die Forderung kriminalpraventiver Veranstaltungen
Dritter nach § 2 Abs. 3 Nr. 2 der Vereinssatzung.

Veranstaltungen im Sinne von Absatz 1 umfasst auch kriminalpraventive Malinahmen
und Projekte.

§2
Zweck

Zweck dieser Forderrichtlinien ist die Regelung der Voraussetzungen und des
Verfahrens zur Erlangung von Fordermitteln durch den Verein.

Il. Forderverfahren und Férdervoraussetzungen

§3
Forderverfahren

Das Forderverfahren wird durch Zugang eines Forderantrages an die Geschaftsstelle
des Vereins eingeleitet. Der Eingang eines Forderantrages wird schriftlich oder
elektronisch  bestdtigt. Bei der Eingangsbestatigung soll, falls nach der
Geschaftsordnung der komplette Vorstand iber den Forderantrag zu entscheiden hat,
auf die Vorstandssitzung hingewiesen werden, in der (ber den Foérderantrag
entschieden wird. Ist nicht der komplette Vorstand zustandig, so kann die
Eingangsbestatigung mit der Entscheidung iber den Antrag verbunden werden.

Ist der komplette Vorstand zur Entscheidung lber den Foérderantrag zustdndig, so
entscheidet dieser in der Regel bei der nachsten Vorstandssitzung uber den
Forderantrag. Ist nicht der komplette Vorstand zustandig, so soll die Entscheidung tiber
den Forderantrag innerhalb von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der
vollstandigen Antragsunterlagen ergehen.

Bei der Entscheidung lGber den Férderantrag kann dem Forderantrag vollstéandig oder
teilweise entsprochen werden. Im Ubrigen ist der Férderantrag abzulehnen. Die
Entscheidung Uber den Forderantrag bedarf gegeniiber dem Antragsteller keiner
Begriindung.

Die Geschaftsstelle des Vereins informiert den Antragsteller so bald wie moglich tGber
die Entscheidung.

Ist ein Forderantrag abgelehnt, so sind weitere Férderantrage in derselben Sache nicht
zuldssig.
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Wird einem Forderantrag vollstindig oder teilweise entsprochen, so ist mit der
Entscheidung der Kassierer des Vereins berechtigt, dem Antragsteller den
Forderbetrag an die angegebene Bankverbindung zu liberweisen. Eine Barauszahlung
ist nicht zulassig.

§4
Forderantrag

Fir Forderantrage an den Verein ist das vom Verein herausgegebene Formular zu
verwenden und elektronisch sowie vollstdandig auszufillen.

§5

Fordervoraussetzungen
Es besteht kein Anspruch auf eine Forderung durch den Verein.

Fiir eine Forderung durch den Verein missen folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Einreichung eines vollstandigen, computergeschriebenen und ordnungsgemaf}
ausgefillten Forderantrages bei der Geschaftsstelle des Vereins vor Umsetzung
der MaRnahme, Veranstaltung oder des Projektes;

2. die Malknahme, Veranstaltung oder das Projekt missen den Zweck der
Kriminalpravention verfolgen und dem Satzungszweck entsprechen;

3. der Wirkungskreis der MaBnahme, Veranstaltung oder des Projektes liegt mit ganz
Uberwiegendem Schwerpunkt im Landkreis Bodenseekreis;

4. der Verein hat Férdermittel im beantragten Umfang zur Verfiigung.

Grundsatzlich hat, damit einem Forderantrag ganz oder teilweise entsprochen werden
kann, der Antragsteller mit der Umsetzung der kriminalprdaventiven MaRnahme,
Veranstaltung oder des Projektes auf die Entscheidung lUber den Forderantrag zu
warten. In Ausnahmefallen kann eine nachgelagerte Férderung erfolgen.

Gefordert werden insbesondere Sachkosten oder Aufwandsentschadigungen
Ehrenamtlicher. In Ausnahmefdllen kdnnen Honorarkosten lGbernommen werden.
Ausgeschlossen von der Forderung sind Personalkosten des Antragstellers.

§6
Foérderauflagen

Die Forderung einer kriminalpraventiven Malinahme, Veranstaltung oder eines

Projektes erfolgt mindestens immer unter folgenden Auflagen:

1. der Verein ist als Forderer der MaRRnahme, Veranstaltung oder des Projektes bei
passender Gelegenheiten zu erwdhnen sowie mit Logo und Forderhinweis auf allen
Medienwerken (z. B. Einladung, Flyer, Prospekte, Plakate, Homepage) aufzufiihren;
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2. dem Verein sind mindestens zwei Bilder (im elektronischen Format) der

MaBnahme, Veranstaltung oder des Projektes innerhalb zwei Wochen nach Ende
der Malknahme, Veranstaltung oder des Projektes zu (berlassen und die
Nutzungsrechte an den Bildern einzuraumen,;

dem Verein werden ein Bericht (im elektronischen Format) zur MaRnahme,
Veranstaltung oder des Projektes innerhalb zwei Wochen nach Ende der
Malinahme, Veranstaltung oder des Projektes sowie das Nutzungsrecht am Bericht
uberlassen.

Die in §6 unter Ziffer (1) 1.-3. aufgefihrten Foérderauflagen sind
Auszahlungsvoraussetzungen.

Die Forderung kann Uber Absatz 1 hinaus mit weiteren Auflagen belegt werden.

§7
Riickforderung einer Férderung

Der Verein kann die Forderung vollstindig oder teilweise zuriickfordern und die
Rickzahlung des Forderbeitrags verlangen, wenn:

1.

2.

sich nachtraglich herausstellt, dass die Fordervoraussetzungen nach § 5 Abs. 2
tatsachlich nicht oder nicht vollstandig vorlagen;
die Forderauflagen nach § 6 nicht eingehalten werden.

Die Rickforderung ergeht auf Mehrheitsbeschluss des Vorstandes.

lll. Schlussbestimmungen

§8
Inkrafttreten

Diese Forderrichtlinien treten mit Beschluss durch den Vorstand in Kraft.

Ausgefertigt:

Hagnau a. B., 23. Oktober 2025

gez. V. Frede

Volker Frede

Blirgermeister und Vorsitzender des
Vereins Kommunale Kriminalpravention
Bodenseekreis e. V.



	Präambel
	I. Allgemeine Bestimmungen
	§ 1
	Geltungsbereich
	§ 2
	Zweck

	II. Förderverfahren und Fördervoraussetzungen
	§ 3
	Förderverfahren
	§ 4
	Förderantrag
	§ 5
	Fördervoraussetzungen
	§ 6
	Förderauflagen
	§ 7
	Rückforderung einer Förderung

	III. Schlussbestimmungen
	§ 8
	Inkrafttreten


